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Aufnahmen für die

«Zürcher Jllustrierte»
von P. Senn

Ausschnitt
is dem «Bund»

Die
Frauenstrafanstalt

Hindelbank,
wo Antonia Guala inhaftiert war. In diesem Gefängnis gibt es für die Gefangenen keine Einzelzeilen,
sondern nur gemeinsame Eß-, Schlaf- und Arbeitsräume. Unter dieser unmodernen Art des Strafvoll-

zuges scheint Fräulein Guala besonders gelitten zu haben
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Dr. Riedel im Gespräch mit seinem Verteidiger Fürsprech Roth, Bern, der ihm die erlösende Bot-
schaft der Urteilskassation überbracht hat. Nachdem der Kassationshof sich nicht entschließen
konnte, die Gefangenen sofort auf freien Fuß zu setzen, ist zu hoffen, daß die nunmehr zuständige

Untersuchungsinstanz in Bälde ihre gänzliche Freilassung verfügen werde

Im ganzen Kanton Bern
und darüber hinaus hat
der Riedel-Guala-Prozeß
zu allerlei Erörterungen
und Kommentaren An-
laß gegeben. Dieser Weg-
knecht, um seine Mei-
nung befragt, antwortete
ganz kurz : -<i sägi nüt»

Am 28. Juli 1926 wurden der Arzt Dr.M. Riedel und Fräulein
21 Antonia Guala in Langnau vom bernischen Geschwornen-
gericht in Burgdorf wegen Giftmord, gemeinsam begangen an
der Gattin Riedels, zu 20 Jahren Zuchthaus verurteilt. Dieses
Urteil, rein auf Indizien aufgebaut, war der Abschluß einer
Familientragödie, die im Kanton Bern und weit darüber hin-
aus mit fieberhafter Anteilnahme vom Volke verfolgt und
auf mancherlei Art kommentiert wurde. Ganz allgemein ge-
sprochen wird die Justiz in unserm Lande vorbildlich gehand-
habt. Dieser Fall Riedel - Guala aber hat, seitdem er besteht,

niemals aufgehört, mächtig Staub aufzuwirbeln. Das Urteil lau-
tete gegen beide Angeklagte auf 20 Jahre Zuchthaus. Zwanzig
Jahre Zuchthaus, das bedeutet Vernichtung. Niemals haben
die beiden Verurteilten aufgehört, ihre Unschuld zu beteuern,
aber fünf Jahre hat es gedauert, bis die Gerichtsbehörden end-
lieh dem Drude der öffentlichen Meinung nachgaben und dem
Revisionsbegehren entsprachen. Die immerwährende Un-
Schuldbeteuerung der Verurteilten war nicht Motiv genug
zur Revision, jedoch: auch das Ergebnis der gerichtsmedi-
zinischen Expertise von 1926 ist auf Grund neuerer For-
schungen erheblich erschüttert. Die Voraussetzungen zur
nochmaligen Ueberprüfung des Falles durch die übergeord-
nete Gerichtsinstanz sind mehrfach gegeben. Am 9. Juli hat
das bernische Obergericht das Burgdorferurteil von 1926
kassiert und dem Revisionsbegehren entsprochen. Noch ein-
mal haben die Geschworenen freie Bahn. Noch einmal soll die
tragische, unheimliche Geschichte im Arzthaus von Langnau
beurteilt werden. Alle die Tausende, die nie vollkommen
von der Schuld der beiden Verurteilten überzeugt werden
konnten, erleben die große Befriedigung, daß der ganze Fall
noch einmal unter einer neuen, inzwischen eingeführten
Strafprozeßordnung und von einem neugebildeten Ge-
schworenengericht überprüft werden soll. Dieser neue Pro-
zeß findet vermutlich im Spätherbst statt. t.

^ ^ Strafanstalt

«Herr Dr. Riedel hat sich immer korrekt
verhalten». Ausspruch dieses Wärters aus

der Strafanstalt Thorberg

Einst: Schoner, bernischer Hertenlandsitz.
Jetzt : Kantonale Strafanstalt.

Das Zuchthaus von Thorberg, wo Dr. Riedel seine Strafe verbüßte
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